
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/6/26 94/11/0340
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1997

Index

20/03 Sachwalterschaft

Norm

UbG §3;

UbG §4;

UbG §5;

UbG §6;

UbG §7;

UbG §8;

Rechtssatz

Die materiellen Unterbringungvoraussetzungen des § 3 UbG müssen sowohl für eine Unterbringung auf Verlangen (§ 4

bis § 7 UbG) als auch für eine Unterbringung ohne Verlangen (§ 8 9 UbG) gegeben sein. Bei ihrem Fehlen darf eine

Person auch nicht mit ihrem Willen in den geschlossenen Bereich einer Anstalt aufgenommen werden.
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